
Leitfaden zur Erstellung des Verwendungsnachweises zur ITAdminFöVO im Förder-
portal der SAB 
 
 
1. Melden Sie sich im Förderportal an und öffnen Sie den Antrag der ITAdminFöVO. 

 
Hinweise:  
 
Der Antrag muss sich im Status „teil-/vollausgezahlt“ befinden und eine 9stellige An-
tragsnummer 100XXXXXX haben. Anträge, die ausschließlich eine Referenznummer 
aufweisen, wurden nicht an die SAB übertragen und können von Ihnen gelöscht werden. 

 
Werden Ihnen keine Aufgaben und kein Verlauf zum Antrag angezeigt, prüfen Sie bitte, 
ob Ihnen der Antrag korrekt zugeordnet ist. Gehen Sie dazu bitte so vor, wie es in unse-
ren FAQ’s zum Förderportal unter dem Punkt „Berechtigung der Nutzer“ beschrieben ist. 
 
Die FAQ’s zum Förderportal sowie weitere hilfreiche Erläuterungen finden Sie auf unse-
rer Internetseite www.sab.sachsen.de unter Service > Förderportal Hilfebereich: 
 
 
 

   
 



 
 
 

2. Wählen Sie nun im Reiter „Aufgaben“ die Aufgabe „Verwendungsnachweis stellen“ aus 
und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Starten“ 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
3. Bestätigen Sie im Sachbericht die Erklärungen zu Abschluss und Inhalt der Maßnahme 

(Kästchen). Starten Sie außerdem das Befüllen der Tabelle über den Button „Neuer Ein-
trag“. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
4. Tragen Sie in die Tabelle zur Bestätigung der Erfüllung der Zuwendungsvoraussetzun-

gen nach § 3 Absatz 3 der ITAdminFöVO alle Förderungen (Förderprogramm, Antrags-
nummer) ein, die Sie im Rahmen des „Digitalpakts Schule 2019-2024“ erhalten haben.  

 
Wählen Sie die entsprechende Richtlinie/Förderverordnung aus dem hinterlegten Kata-
log aus und tragen die dazugehörige 9stellige Antragsnummer 100XXXXXX in Spalte 3 
ein.  

 
Haben Sie für eine Förderung mehrere Antragsnummern, erfassen Sie diese bitte in se-
paraten Zeilen. 

 
ACHTUNG! Die „Lehrkräfte-Endgeräte-Ergänzungsförderverordnung“ gehört nicht 
zum „Digitalpakt Schule 2019-2024“. Es handelt sich um ein Landesprogramm des Frei-
staates Sachsen. Leistungen für Geräte, die über diese Förderverordnung erworben 
wurden, dürfen nicht über die ITAdminFöVO gefördert und abgerechnet werden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
5. Tragen Sie Vorhabensbeginn und Vorhabensende entsprechend den Leistungen, die 

von Ihnen über die ITAdminFöVO abgerechnet werden, in die jeweiligen Felder ein. 
 

Vorhabensbeginn: Fälligkeit der ersten zum Vorhaben gehörenden Rechnung 
Vorhabensende:  Fälligkeit der letzten zum Vorhaben gehörenden Rechnung 

 
Bitte beachten Sie, dass nur Zahlungen abgerechnet werden dürfen, die frühestens am 
03.06.2020 und spätestens am 31.12.2024 fällig wurden/werden. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
6. Bestätigen Sie die Erklärungen zur Durchführung Ihres Vorhabens (Kästchen). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
7. Erfassen Sie jetzt die Angaben zu eigenem Personal (sofern zutreffend) und dessen 

Weiterbildung (sofern zutreffend) sowie die wahrgenommenen Aufgaben, die abgerech-
net werden (s. § 1 Abs. 2 und 3 ITAdminFöVO). 

 
Haben Sie kein eigenes Personal eingesetzt oder weitergebildet, tragen Sie in die ent-
sprechenden Felder bitte eine „0“ ein (siehe auch Informationen im jeweiligen Tooltip). 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
8. Sofern Sie eigenes Personal abrechnen, öffnet sich zusätzlich das Feld „Stellenumfang 

der Aufgaben des eigenen Personals in VZÄ“. Ermitteln Sie bitte den Wert und tragen 
diesen ein (zur Berechnung siehe Erläuterungen im Tooltip). 

 
 

 



9. Nur wenn Sie unter „Wahrgenommene Aufgaben…“ die Auswahl „Sonstiges“ getroffen 
haben, öffnet sich ein Erläuterungsfeld, in das Sie bitte eintragen, welche Aufgaben Ihre 
IT-Administratorinnen und -Administratoren (Eigenpersonal und Dienstleister) wahrge-
nommen haben. 

 

 
 
 
 
10. Haben Sie angegeben, dass Sie eigenes Personal weitergebildet haben (siehe Punkt 

7. in diesem Leitfaden), so erscheint folgende Tabelle im Verwendungsnachweis und ist 
von Ihnen auszufüllen. Die Weiterbildung externer Dienstleister ist nicht förderfähig. 

 

 
 
 
11. Über den Button „Neuer Eintrag“ erfassen Sie jeweils einen Datensatz.

 



12. Es öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie die für Ihre Weiterbildung(en) zutreffende 
Auswahl vornehmen. Über den Button „Hinzufügen“ schließen Sie die Eingabe ab und 
der Datensatz wird in die Tabelle übertragen. 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
13. Auch in dieser Tabelle gilt: Wählen Sie das Feld „Sonstiges“ bei „Art der Weiterbil-

dung…“ oder „Tätigkeitsbezeichnung der weitergebildeten…“ aus, öffnet sich ein Erläu-
terungsfeld, das von Ihnen auszufüllen ist. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
14. Im „Zahlenmäßigen Nachweis“ sind von Ihnen nur wenige Eingaben erforderlich. 

 
Erfassen Sie als Erstes bitte den Zuweisungsbetrag (Zuschuss) gemäß Ihrem letzten 
gültigen Bescheid zur Förderung über die ITAdminFöVO. Das ist in den meisten Fällen 
der Änderungsbescheid zur Erhöhung der Zuwendung, sofern Sie diese beantragt hat-
ten, aus dem Jahr 2023. Haben Sie keine Erhöhung beantragt, so entnehmen Sie den 
Betrag bitte dem ursprünglichen Bewilligungsbescheid aus dem Jahr 2021. 
 
Es ist wichtig, dass hier der korrekte Wert erfasst wird, da dieser für maschinelle 
Berechnungen im weiteren Verlauf verwendet wird. 
 
Wählen Sie bitte des Weiteren das zutreffende Feld hinsichtlich Ihrer Vorsteuerabzugs-
berechtigung aus. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 



15. Tragen Sie in die folgenden Felder bitte die jeweiligen Gesamtbeträge der zuweisungs-
fähigen Ausgaben, die Ihnen entstanden sind, ein. Es werden Ihnen nur die Felder an-
gezeigt, die gemäß Ihrer vorher getätigten Eingaben auf Sie zutreffen. 

 

 
 
16. Alle folgenden Werte werden maschinell ermittelt. 

 
 



17. Können Sie rein rechnerisch eine höhere Zuweisung erhalten, als Ihnen bewilligt wurde, 
öffnet sich eine Maske, in der Sie die Erhöhung Ihrer Zuweisung beantragen können.  
 
Bitte beachten Sie, dass eine Erhöhung nur möglich ist, wenn uns genügend Restmittel 
zur Verfügung stehen. Die Bearbeitung Ihres Antrags/VN’s wird sich ggf. verzögern, bis 
wir über die vorliegenden Erhöhungsanträge entscheiden können. 

 
  

 
 
 

 
 
18. Ist die maximal mögliche Zuweisung geringer als der Ihnen in den Jahren 2021 bis 2024 

insgesamt ausgezahlte Betrag, so ist der nicht in Anspruch genommene Betrag zurück-
zuzahlen.  

 
Zahlen Sie bitte unbedingt fristgerecht zurück (die Frist wird Ihnen in einem entspre-
chenden Rückforderungsschreiben mitgeteilt), da Ihnen bei einem Fristversäumnis 
Zinsen entstehen. Erfolgt die Rückzahlung fristgerecht, entstehen ihnen keine Zinsen.     

 
 

 
 
 
 
 



19. Ergänzen Sie bitte die gefragten Vertragspartnerdaten. 
 

Hinweis: Alle Schulträger handeln als „Unternehmen/Organisation“. 
 
 

 
 
 

 
 
 
20. Bestätigen Sie nun die „Allgemeinen Erklärungen“ und die „Erklärungen: Subventionser-

hebliche Tatsachen“ 
 

 
 



 
 
 
21. Tragen Sie Ihre Bankverbindung im Auszahlungsantrag ein. Unter „Verwendungs-

zweck“ haben Sie die Möglichkeit, anzugeben, was auf Ihrem Kontoauszug angezeigt 
werden soll. 

 

 
 



22. Im Schritt „Einreichen“ können Sie prüfen, ob Sie alle Angaben vollständig erfasst haben 
und in der Dokumentenvorschau (PDF-Dokument) auch deren Richtigkeit kontrollieren. 

 
Sind keine Korrekturen erforderlich, reichen Sie den VN über den Button „Verwen-
dungsnachweis übermitteln“ ein. 
 

 
 
 

 
23. Abschließend wird Ihnen die erfolgreiche Übermittlung des VN bestätigt. Sie können sich 

den VN nun als PDF-Dokument speichern bzw. für Ihre Unterlagen ausdrucken. 
 
 

 



Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden die Erstellung und Einreichung Ihres Verwendungs-
nachweises zur ITAdminFöVO erleichtert. 
 
 
Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Hilfe, schreiben Sie uns gern eine Nachricht an 
unser Postfach: digitaleschulen@sab.sachsen.de  
 
 
Telefonisch erreichen Sie uns wie folgt: 
 
 
Frau Sawatzki  0351 4910-4134 
Frau Polzin  0351 4910-4845  
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Abrechnung Ihres Vorhabens! 
 
 
Ihr „Team Digitalpakt Schule“ von der SAB, Abteilung Infrastruktur und Kommunales 

 


